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zum Chortreffen im Rahmen des 5. zum Chortreffen im Rahmen des 5. zum Chortreffen im Rahmen des 5. zum Chortreffen im Rahmen des 5. LandeschorwettbewerbsLandeschorwettbewerbsLandeschorwettbewerbsLandeschorwettbewerbs
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Zeitgleich zum 5. Landeschorwettbewerb 2009 wird zu einem Chortreffen eingeladen.
Diese Einladung ergeht an alle jene vokalen Ensembles, die am Wettbewerb nicht
teilnehmen wollen oder im Hinblick auf dort geforderte Mitgliederstärke, Besetzung und
Repertoire nicht teilnehmen können.
Vom Grundsatz her ist damit die Fortsetzung der bislang geübten Praxis gesichert,
möglichst vielen Chorgruppen und Chören auch außerhalb des nach strengen Regeln
durchzuführenden Wettbewerbs ein Podium zu bieten.
Neu ist, dass das Chortreffen als Ganzes örtlich wie zeitlich eine separate Veranstaltung
mit eigener Jury sein wird.
Neu ist insbesondere auch, dass nach dem Vorbild der Landesmusikräte von Schleswig-
Holstein und Hamburg, dort schon erfolgreich genutzte, eigene Kategorien angeboten
werden, die auf die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen der Chöre reagieren. Den
Chören wird eine leistungsgerechte und spezifische Einordnung ermöglicht und bietet
zum anderen der Jury bessere Voraussetzung für eine sachkompetente Fachberatung
und Bewertung.
Der Landeschorausschuss verspricht sich von dieser Neuregelung einen
Motivationsschub für das Chortreffen und ersucht hiermit um möglichst zahlreiche
Beteiligung.

I. Programmauswahl und VortragszeitenI. Programmauswahl und VortragszeitenI. Programmauswahl und VortragszeitenI. Programmauswahl und Vortragszeiten

Kategorie W.1:Kategorie W.1:Kategorie W.1:Kategorie W.1: freie Titelwahl, mindestens 3 Titel, das Programm kann mit obligater
Instrumentalbegleitung vorgetragen werden, bis 15 Minuten Singezeit

Kategorie W.2:Kategorie W.2:Kategorie W.2:Kategorie W.2: mindestens 3 Titel, darunter mindestens eine (auch internationale)
Volksliedbearbeitung, ein Titel kann mit obligater Instrumentalbegleitung vorgetragen
werden, 10 – 20 Minuten Singezeit

Kategorie W.3Kategorie W.3Kategorie W.3Kategorie W.3: mindestens 3 Titel, darunter eine (auch internationale)
Volksliedbearbeitung und eine Komposition des 20. bzw. 21. Jahrhunderts, das ganze
Programm muss a cappella vorgetragen werden, 15 – 20 Minuten Singezeit

Kategorie W.4:Kategorie W.4:Kategorie W.4:Kategorie W.4: offene Kategorie (Jazz, Rock, Pop, Gospel, Barbershop, Shanty, neue
Entwicklungen), mindestens ein Titel des Programms muss a cappella vorgetragen
werden, 10 – 20 Minuten Singezeit.

Kategorie W.5:Kategorie W.5:Kategorie W.5:Kategorie W.5: Schulchöre, freie Titelwahl, 10 – 20 Minuten Singezeit

Der Landeschorausschuss möchte damit erreichen, dass vergleichbare Chöre in jeder
Kategorie bewertet werden.

Als Singezeit gilt die Auftrittszeit vom ersten bis zum letzten Ton.

Tonartenabweichungen sind der Jury vor dem Auftritt bekannt zu geben.



Jede Kategorie wird für sich mit jeweils max. 25 Punkten bewertet.

Preisträgerchöre aus den Kategorien W.3, W.4 und W.5 können vom Landesmusikrat
Mecklenburg-Vorpommern auf Vorschlag der Jury zum Bundesfinale des 7. Deutschen
Chorwettbewerbs weitergeleitet werden. Diese Chöre müssen bis zur Teilnahme am
Bundesfinale die Ausschreibungskriterien der für sie maßgebenden Kategorie erfüllen.

Noten für die JuryNoten für die JuryNoten für die JuryNoten für die Jury

Jeder Chor reicht die Noten seines Programms für die Jury in sechsfacher Ausfertigung
ein.

Nach der Auswertung durch die Jury erhalten die Chöre die Noten zurück.

II. TeilnahmebedingungenII. TeilnahmebedingungenII. TeilnahmebedingungenII. Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00   pro Person und ist bis 4 Wochen vor dem
Landeswettbewerb auf das Konto des Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.
zu überweisen.

Ein Fahrkostenzuschuss kann beim Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern e.V.
beantragt werden.

Der Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. schließt nur eine
Veranstalterhaftpflichtversicherung für die Wettbewerbsveranstaltungen ab.

Entscheidungen des Landeschorausschusses sind nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Mit der Anmeldung erkennt der teilnehmende Chor die Teilnahme-
bedingungen an. Der Landeschorausschuss behält sich nach Durchsicht der
Bewerbungsunterlagen die Zulassung zum 5. Landeswettbewerb vor.

III. Anmeldeformalitäten / TermineIII. Anmeldeformalitäten / TermineIII. Anmeldeformalitäten / TermineIII. Anmeldeformalitäten / Termine

Der 5. Landeschorwettbewerb findet am 20. / 21. Juni 2009 in Parchim statt.

Verbindliche Anmeldung der Teilnehmer bis 20.11.2008. Nachmeldungen sind, in
Absprache, bis zum 20.12.2008 möglich.

Beim Sitzungstermin des Landeschorausschusses am 12.01.2009 werden die
Anmeldungen überprüft und die Zulassung erteilt.

Die Teilnehmer werden überdies gebeten, sich im Rahmen gegebener Möglichkeiten für
kleinere konzertante Einsätze in Parchim bereit zu halten.
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